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1

Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1
Das Land gewahrt auf der Grundlage der

- Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember
2013 liber die Forderung der landlichen Entwicklung durch den Europaischen Landwirtschafts-
fonds fur die Entwicklung des landlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
1698/2005 (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 487), aufgrund der zu dieser Verordnung ergangenen
Durchfihrungsverordnung (EU) Nr. 808/2014 der Kommission vom 17. Juli 2014 (ABI. L 227 vom
31.7.2014, S 18) sowie aufgrund der die Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 erganzenden Delegierten
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Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der Kommission vom 11. Marz 2014 (ABI. L 227 vom 31.7.2014, S.
18),

- Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezem-
ber 2013 Uber die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen
Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr.
2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABI. L 347
vom 20.12.2013, S. 549), aufgrund der zu dieser Verordnung ergangenen Durchfihrungsverord-
nung (EU) Nr. 809/2014 der Kommission vom 17. Juli 2014 (ABI. L 227 vom 31.07.2014, S. 69) so-
wie aufgrund der die Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 erganzenden Delegierten Verordnung (EU)
Nr. 640/2014 der Kommission vom 11. Marz 2014 (ABI. L 181 vom 20.06.2014, S. 48),

- der Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO),
in den jeweils geltenden Fassungen
- und nach MaBgabe dieser Richtlinien.

Zuwendungen flr die Zucht und Haltung alter Haus- und Nutztierrassen, die vom Aussterben be-
droht sind, eine wichtige Genreserve darstellen und durch deren Fortbestand regional ein Beitrag
zum Erscheinungsbild, zur Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft geleistet wird.

1.2

Ein Anspruch auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet der Direktor
der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter auf Grund seines
pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen verfligbarer Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Forderung

2.1

Forderfahig sind die Zichtung und Haltung von Haus- und Nutztierrassen, die in ihrem Bestand
bedroht sind und in der Datenbank ,, TGRDEU" (Zentrale Dokumentation Tiergenetischer Ressour-
cen in Deutschland) der Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung (BLE) in den Gefahr-
dungskategorien PERH (Phanotypische Erhaltungspopulationen), ERH (Erhaltungspopulationen)
und BEO (Beobachtungspopulationen) gefiihrt werden.

2.2
Die Férderung bezieht sich auf Rinder, Schafe, Pferde, Schweine und Ziegen. Folgende Rassen
sind forderfahig:

2.2.1
Rinder

- Rotbuntes Niederungsrind,

- Glanrind,

- Rotvieh der Zuchtrichtung Héhenvieh,

- Deutsches Schwarzbuntes Niederungsrind,
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- Ansbach-Triesdorfer,

- Deutsches Shorthorn,

- Gelbvieh,

- Limpurger,

- Rotvieh alter Angler Zuchtrichtung,
- Pinzgauer,

- Murnau-Werdensfelser,

- Braunvieh alter Zuchtrichtung,
- Angler,

- Hinterwalder und

- Vorderwalder.

2.2.2
Schafe

- Bentheimer Landschaf,

- Brillenschaf,

- Graue gehornte Heidschnucke,
- Ostfriesisches Milchschaf,

- Rhonschaf,

- Waldschaf,

- WeiBe hornlose Heidschnucke,
- WeiBes Bergschaf,

- Coburger Fuchsschaf,

- Krainer Steinschaf,

- Rauwolliges pommersches Landschaf,
- WeiBe gehdrnte Heidschnucke,
- Alpines Steinschaf,

- Schwarzes Bergschaf,

- Merinolangwollschaf,

- Merinofleischschaf,

- Braunes Bergschaf,

- Leineschaf,

- Leineschaf urspringlicher Typ,
- WeiBkopfiges Fleischschaf und
- Geschecktes Bergschaf.

2.2.3
Pferde

- Rheinisch-Deutsches Kaltblut,
- DUlmener,

- Senner,

- Rottaler,

- Leutstettener,

- Pfalz Ardenner Kaltblut,

- Alt-Wrttemberger,
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- Schleswiger Kaltblut,

- Schweres Warmblut,

- Schwarzwalder Kaltblut und
- Suiddeutsches Kaltblut.

2.2.4
Schweine

- Buntes Bentheimer Schwein,

- Schwabisch Hallisches Schwein,
- Angler Sattelschwein,

- Rotbuntes Husumer Schwein,

- Leicoma,

- Deutsches Edelschwein,

- Deutsche Landrasse und

- Deutsches Sattelschwein.

2.2.5
Ziegen

- Erzgebirgsziege,

- WeiBe Deutsche Edelziege,
- Bunte Deutsche Edelziege,
- Thiringer Wald Ziege und
- Braune Harzer Ziege.

2.3

Rinder und Pferde sind ab Vollendung des sechsten Lebensmonats und Schweine ab Vollendung
des siebten Lebensmonats férderfahig. Tiere unterhalb dieses Mindestalters werden als Ersatz-
tiere anerkannt, kdnnen aber erst in dem Kalenderjahr gefordert werden, in dem sie am 1. Januar
das Mindestalter erreicht haben.

Fir Schafe und Ziegen gilt ein Mindestalter von zwdlf Monaten.

3
Zuwendungsempfanger

Zuwendungsempfanger sind Tierhalter, die ihren Hauptwohnsitz beziehungsweise deren land-
oder forstwirtschaftliches Unternehmen ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen haben und entweder
Betriebsinhaber geman Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der VO (EU) Nr. 1307/2013 des Europai-
schen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 608) in
der jeweils geltenden Fassung oder Mitglied in der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
sind.

4
Zuwendungsvoraussetzungen
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4.1
Voraussetzung fiir die Gewahrung einer Zuwendung ist, dass der Zuwendungsempfanger

- die Tiere in Nordrhein-Westfalen selbst halt und
- den Nachweis flihrt, dass er an einem Zucht- und Reproduktionsprogramm einer staatlich aner-
kannten Zlchtervereinigung mit raumlichem Tatigkeitsbereich in Nordrhein-Westfalen teilnimmt.

Fur Rinder, Pferde und Schweine ist der Bewilligungsbehdrde hierzu eine Zuchtbescheinigung
oder der Eintrag ins Zuchtbuch vorzulegen.

Fir Schafe und Ziegen erfolgt der Nachweis durch die Vorlage einer Zuchtbescheinigung oder
Bestandsliste der ins Zuchtbuch eingetragenen oder am Reproduktionsprogramm teilnehmenden
Tiere.

4.2

Der beantragte Umfang an Tieren ist fiir den gesamten Verpflichtungszeitraum, welcher sich in
finf Verpflichtungsjahre gliedert, beizubehalten. Ausscheidende Tiere sind innerhalb von sechs
Monaten zu ersetzen.

4.3
Der Antrag auf Gewahrung der Zuwendung ist vor Beginn des Verpflichtungszeitraums zu stel-
len. Der Verpflichtungszeitraum beginnt mit dem 1. Januar des Jahres nach Antragstellung.

5
Art und Hohe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart: Projektforderung.

5.2
Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung.

5.3
Bagatellgrenze: 60 Euro pro Jahr.

5.4
Die Hohe der Zuwendung pro Jahr und Tier, welches mit Beginn des Verpflichtungsjahres das
Mindestalter bereits erreicht hat, betragt fur

Rinder
- 6 Monate bis 2 Jahre: 120 Euro
- Kuh, Bulle: 200 Euro

Pferde
- ab 6 Monate bis 2 Jahre: 120 Euro
- ab 2 Jahre: 200 Euro
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Schweine
- Zuchtsauen Uber 50 kg: 100 Euro
- andere Schweine: 60 Euro

Schafe
- Mutter, Bock: 30 Euro

Ziegen
- Mutter, Bock: 30 Euro.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1
Der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet,

6.1.1

jede Abweichung vom Antrag, insbesondere jeden Wechsel der Nutzungsberechtigten sowie je-
de Anderung des Umfangs der geférderten Tierzahl, mit dem Antrag auf Auszahlung der Bewilli-
gungsbehdrde schriftlich mitzuteilen,

6.1.2
fir die Dauer von mindestens funf Jahren (Verpflichtungszeitraum) an einem Zucht- und Repro-
duktionsprogramm einer staatlich zugelassenen Zichtervereinigung teilzunehmen,

6.1.3
alle fur die Gewahrung der Férderung nach diesen Richtlinien notwendigen Unterlagen nach dem
Verpflichtungszeitraum fur weitere flinf Jahre aufzubewahren,

6.1.4
die aktuell verbindlichen Anforderungen der Artikel 93 und 94 in Verbindung mit Anhang Il der
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 einzuhalten (Cross-Compliance).

6.2

Werden wahrend des Verpflichtungszeitraums die Haltung und Zucht der geférderten Haus- und
Nutztierrasse eingestellt, hat der Zuwendungsempfanger die erhaltene Zuwendung vollstandig
zurlickzuzahlen.

6.2.1

Die Bestimmung der Nummer 6.2 findet keine Anwendung, wenn der Zuwendungsempfanger die
Verpflichtungen bereits drei Jahre erfiillt hat, er seine landwirtschaftliche Tatigkeit aufgibt und
sich die Ubernahme der Verpflichtung durch einen Nachfolger als nicht durchfiihrbar erweist.

6.2.2
Hohere Gewalt

In Fallen hoherer Gewalt kann die Bewilligungsbehdrde Ausnahmen von den eingegangenen

Verpflichtungen zulassen.
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Hohere Gewalt ist insbesondere in folgenden Fallen anzunehmen:

- Tod des Zuwendungsempfangers,

- langer andauernde Berufsunfahigkeit des Zuwendungsempfangers,

- eine schwere Naturkatastrophe, die den Betrieb erheblich in Mitleidenschaft zieht,

- unfallbedingte Zerstorung von Stallgebauden des Betriebs,

- Seuchenbefall des Tierbestandes oder eines Teils davon,

- Enteignung des gesamten Betriebes oder eines wesentlichen Teils davon, soweit diese Enteig-
nung am Tag des Eingangs der Verpflichtung nicht vorherzusehen war.

Félle hdherer Gewalt sind der Bewilligungsbehdrde schriftlich und mit entsprechenden Nachwei-
sen innerhalb von 15 Arbeitstagen nach dem Zeitpunkt anzuzeigen, ab dem der Zuwendungs-
empfanger beziehungsweise dessen Rechtsnachfolger oder Vertreter von dem Fall hGherer Ge-
walt Kenntnis erlangt hat oder nach den Umstanden hatte Kenntnis erlangt haben miissen.

6.3
Aufhebung oder Anderung des Zuwendungsbescheides, Riickzahlung, Sanktionen

6.3.1

Halt der Zuwendungsempfanger die eingegangenen Verpflichtungen nicht ein, kann der Zuwen-
dungsbescheid ganz oder teilweise aufgehoben werden. Dementsprechend sind zu Unrecht er-
haltene Zuwendungen zurtickzuzahlen.

6.3.2

Wird festgestellt, dass die im Antrag auf Auszahlung angegebene Zahl der Tiere Uber der Zahl
der festgestellten Tiere liegt, wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage der bei der Kontrol-
le festgestellten Tiere festgesetzt.

Bei einer Differenz zwischen der Anzahl beantragter Tiere und der Anzahl ermittelter Tiere ist
der Auszahlungsbetrag folgendermaBen zu kiirzen:

6.3.2.1

Wird eine Differenz zwischen der beantragten Zahl der Tiere und der bei der Kontrolle ermittel-
ten Zahl der Tiere festgestellt, so ist der Gesamtbetrag, auf den der Zuwendungsempfanger im
Rahmen dieser Forderrichtlinie flr das betreffende Antragsjahr Anspruch hat, um den geman
Nummer 6.3.2.2 festzusetzenden Prozentsatz zu kiirzen, wenn bei hochstens drei Tieren Ver-
stdBe festgestellt werden.

6.3.2.2

Zur Bestimmung der Kurzungsprozentsatze wird flr das betreffende Antragsjahr die Zahl der an-
gegebenen Tiere, bei denen VerstoBe festgestellt wurden, durch die Zahl der ermittelten Tiere
dividiert.

6.3.2.3

Werden bei mehr als drei Tieren VerstoBe festgestellt, so ist der Gesamtbetrag, auf den der Zu-
wendungsempfanger im Rahmen dieser Forderrichtlinie fir den betreffenden Zeitraum Anspruch
hat, wie folgt zu kirzen:

a) um den gemaB Nummer 6.3.2.2 festzusetzenden Prozentsatz, wenn dieser nicht mehr als 10
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Prozent betragt;

b) um das Doppelte des gemaB Nummer 6.3.2.2 festzusetzenden Prozentsatzes, wenn dieser
mehr als 10 Prozent aber nicht mehr als 20 Prozent betragt.

c) Betragt der nach Nummer 6.3.2.2 festgesetzte Prozentsatz mehr als 20 Prozent, so wird fir
das betreffende Antragsjahr keine Zuwendung im Rahmen dieser Richtlinie, auf die der Zuwen-
dungsempfanger gemalB Nummer 6.3.2 Anspruch gehabt hatte, gewahrt.

d) Betragt der nach Nummer 6.3.2.2 festgesetzte Prozentsatz mehr als 50 Prozent, so erfolgt
Uber die vollstandige Kirzung im Antragsjahr hinaus eine zusatzliche Sanktion in Héhe des Be-
trages, der der Differenz zwischen der im Antrag angegebenen und der ermittelten Zahl der Tie-
re entspricht.

6.3.3

Werden absichtlich falsche Nachweise vorgelegt, so wird die Férderung abgelehnt oder der Zu-
wendungsbescheid zurlickgenommen. Darlber hinaus wird der Zuwendungsempfanger im be-
treffenden und im darauf folgenden Verpflichtungsjahr von der MaBnahme ausgeschlossen.

6.3.4

Werden VerstdBe gegen die Vorschriften des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von
Rindern (Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17.
Juli 2000 (ABI. L 204 vom 11.08.2000, S. 1), auf die sich die Forderung bezieht, festgestellt, so
gilt Folgendes:

a) Ein Rind, das eine der beiden Ohrmarken verloren hat, gilt dennoch als ermittelt, wenn es
durch die Ubrigen Elemente des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern ein-
deutig identifiziert werden kann.

b) Hat ein Rind im Betrieb beide Ohrmarken verloren, so gilt es dennoch als ermittelt, wenn es
durch das Register, den Tierpass, die Datenbank oder sonstige Mittel gemaR der Verordnung
(EG) Nr. 1760/2000 weiterhin identifiziert werden kann, sofern der Tierhalter nachweisen kann,
dass er bereits vor Ankiindigung der Vor-Ort-Kontrolle AbhilfemaBnahmen getroffen hat.

c) Handelt es sich bei den festgestellten UnregelmaBigkeiten um fehlerhafte Eintragung in das
Register oder die Tierpasse, so gilt das betreffende Tier erst dann als nicht ermittelt, wenn derar-
tige Fehler bei mindestens zwei Kontrollen innerhalb von 24 Monaten festgestellt werden. In al-
len anderen Fallen gelten die betreffenden Tiere bereits nach der ersten Feststellung als nicht
ermittelt.

6.3.5

Im Betrieb vorhandene Schafe oder Ziegen, die eine Ohrmarke verloren haben, gelten dennoch
als ermittelt, wenn sie durch ein erstes Kennzeichen geman Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a der
Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates vom 17. Dezember 2003 (ABI. L 5 vom 9.1.2004, S. 8)
weiterhin identifiziert werden kdnnen und sofern alle sonstigen Anforderungen des Systems zur
Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen erflllt sind.

6.3.6
Werden die verbindlichen Anforderungen der Cross-Compliance gemaB der Nummer 6.1.4 von
dem Zuwendungsempfanger im gesamten Betrieb aufgrund einer unmittelbar dem Zuwendungs-
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empfanger zuzuschreibenden Handlung oder Unterlassung nicht erfillt, so wird der Gesamtbe-
trag der nach dieser Richtlinie zu gewahrenden Zuwendungen gekiirzt. MaBgebend hierfir sind
die Bestimmungen von Titel V der VO (EU) Nr. 809/2014.

6.4
Die Einhaltung der Verpflichtungen sowie die Angaben zum Antrag kdnnen jederzeit an Ort und
Stelle durch die zustandigen Pruforgane kontrolliert werden.

6.4.1

Dem beauftragten Kontrollpersonal sind die erforderlichen Auskiinfte zu erteilen und der Zugang
zu Flachen und Wirtschaftsgebauden zu erméglichen. Ihnen ist unbegrenzte Einsichtnahme in
die fur die Beurteilung der Zuwendungsvoraussetzungen notwendigen betrieblichen Unterlagen
zu gewahren.

6.5

Die Daten zur Forderung, insbesondere der Namen und die Adresse sowie die Bezeichnung der
MaBnahme und die Hohe der Zuwendung, werden gemaB Artikel 111 der Verordnung (EU) Nr.
1306/2013 in das veroffentlichte Verzeichnis der Beglinstigten aufgenommen.

7
Verfahren

7.1

Der Antrag auf Gewahrung der Zuwendung ist bei der Bewilligungsbehoérde Uber den Geschafts-
flihrer der Kreisstelle der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter im Kreise einzurei-
chen, in deren Dienstbezirk der Betriebssitz liegt.

7.2
Bewilligungsbehorde ist der Direktor der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter.

7.3

Die Zuwendungen werden auf Antrag einmal jahrlich nach Beendigung des jeweiligen Verpflich-
tungsjahres ausgezahlt. Der Antrag auf Auszahlung ist bis zum 15. Mai fur das laufende Ver-
pflichtungsjahr zu stellen. Bei verspateter Antragstellung wird der Betrag auf den der Zuwen-
dungsempfanger bei fristgerechter Einreichung des Antrages Anspruch gehabt hatte, um 1 Pro-
zent je Arbeitstag gekurzt.

Betragt die Fristuberschreitung mehr als 25 Kalendertage, so wird eine Férderung nicht gewahrt.

7.4

Fir den Antrag auf Gewahrung der Zuwendung und den Antrag auf Auszahlung sind die bei der
Bewilligungsbehoérde vorliegenden Formulare zu verwenden. Zum Bestandteil des Zuwendungs-
bescheides gehoren gemaB Nummer 5.1 der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaus-
haltsordnung die ,Allgemeinen Nebenbestimmungen fur Zuwendungen zur Projektférderung”
(ANBest-P), mit Ausnahme der Nummern 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 5.4, 5.5 und 6.

7.5
Als Verwendungsnachweis gelten die Angaben zum Antrag auf Férderung nebst allen Unterla-
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gen in Verbindung mit dem Zuwendungsbescheid und dem jahrlichen Antrag auf Auszahlung der
Zuwendung, insbesondere die darin enthaltene Erklarung, dass die vorgeschriebenen Verpflich-
tungen und Bedingungen eingehalten wurden.

7.6

Die Verwaltungskontrollen sind bei allen Antragen anhand aller vorliegenden und geeigneten Un-
terlagen, einschlieBlich der Daten des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollverfahrens, durch-
zuflhren.

7.6.1
Die Verwaltungskontrollen sind durch jahrliche Kontrollen vor Ort zu erganzen.

7.6.2
Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrollen sind gemaB der Verordnung (EU) Nr. 809/2014 in der je-
weils geltenden Fassung durchzufiihren.

7.6.3
Die Identifizierung der Tiere erfolgt gemaB Artikel 30 der Verordnung (EU) Nr. 640/2014 in der
jeweils geltenden Fassung.

8
Schlussbestimmungen

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2015 in Kraft; er tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2020 auBer Kraft.

- MBI. NRW. 2015 S. 293

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 10/10


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2015-s293

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinien zur Förderung der Zucht und Haltung bedrohter Haus- und Nutztierrassen RdErl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz II A 2 – 2406.11 v. 24.2.2015 


